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Nationen ohne Anerkennung 
Hans-Ulrich Stauffer 

 
UNO-Charta vom 26.06.1945 

Mitglieder der Vereinten Nationen sind die Staaten, welche an der Konferenz ... teilgenommen oder bereits 
vorher die Erklärung der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942 unterzeichnet haben ... (Kapitel II / 3) 

Aus dieser Charta kann keine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem 
Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, ... abgeleitet werden; (Kapitel I / 2.7) 

Die Aufnahme eines ... Staates als Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt auf Empfehlung des Sicherheitsrats 
durch Beschluss der Generalversammlung. (Kapitel II / 4.2) 

 
UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dez. 1966 

Artikel 1 
(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren 
politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. 
(2) Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel verfügen.... In 
keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden. 
(3) Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten ohne Selbstregierung 
und von Treuhand gebieten verantwortlich sind, haben ... die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung 
zu fördern und dieses Recht zu achten. 

 
OAU Charta vom 25. Mai 1963 

PRINZIPIEN 
Artikel III 

In Verfolgung der in Artikel II genannten Ziele bekräftigen und erklären die Mitgliedstaaten feierlich, dass sie 
sich zu den folgenden Grundsätzen bekennen:  
(1) Die souveräne Gleichheit aller Mitgliedstaaten.  
(2) Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten.  
(3) Die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität jedes Staates und seines unveräußerlichen Rechts 
auf unabhängige Existenz. (...) 
 

Schattenländer – die De-Facto-Staaten 

Weltweit existieren – je nach Qualifikation - zehn oder elf Länder, die über sämtliche Attribute eines Staates 
verfügen: Land, Bevölkerung, Institutionen. Aus unterschiedlichen Gründen werden diese Länder 
international nicht oder nur teilweise anerkannt. Alle diese Länder haben jedoch ihren Platz auf der Weltkarte. 

Diese Länder sind Abchasien, die Demokratische Arabische Republik Sahara, Irakisch-Kurdistan, Kosovo, die 
Türkische Republik Nordzypern, Palästina, Pridnestrowie (Transnistrien), Somaliland, Taiwan, allenfalls auch 
Süd-Ossetien.  

Bis zu der vor kurzem erfolgten militärischen Eroberung durch Aserbeidschan gehörte auch das armenisch 
besiedelte Arzakh (Berg Karabach) zu dieser Gruppe. 
 


